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RS OGH 1983/5/26 7Ob601/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.05.1983

Norm

ZPO §411 G

Rechtssatz

Die Rechtskraft eines Beschlusses, mit dem ein Rekurs als unzulässig zurückgewiesen wird, ist nicht davon abhängig,

ob dieser Beschluß auch einer anderen Partei des Verfahrens zugestellt wurde (die bereits die unzulässig

angefochtene Entscheidung in Rechtskraft erwachsen ließ).
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